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Bürgermeister

Geilenkirchen, den .... . .... . ........

Dieser Bebauungsplan ist gemäß §2 Abs.1 BauGB durch Beschluss des Rates der Stadt Geilenkirchen vom

................ aufgestellt worden.

Die Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses des Bebauungsplanes ist gemäß § 10 Abs.3 BauGB

am .... . .... . ........ erfolgt.

Mit dieser Bekanntmachung ist der Bebauungsplan rechtskräftig.

Dieser Bebauungsplan wurde gemäß § 10 Abs.1 BauGB in der Sitzung des Rates der Stadt Geilenkirchen am

....................... als Satzung beschlossen.

AUFSTELLUNGSBESCHLUSS

SATZUNGSBESCHLUSS
RECHTSKRAFT

Geilenkirchen, den .... . .... . ........
Geilenkirchen, den .... . .... . ........

RECHTSGRUNDLAGEN DIESES BEBAUUNGSPLANES

Bürgermeister

 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBI. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1

des Gesetzes vom 20.11.2014 (BGBI.I S. 1748)

 Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der Fassung der

Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBI. I S. 132), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes zur Stärkung der Innen-

entwicklung in den Städten und Gemeinden und weiteren Fortentwicklung des Städtebaurechts vom 11.06.2013 (BGBI.I S. 1548)

 Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhaltes (PlanZV) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I

S.58), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Förderung des Klimaschutzes bei der Entwicklung in den Städten und

Gemeinden vom 22.07.2011 (BGBl. I S. 1509)

 Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 01.03.2000 (GV. NRW. S.

256), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20.05.2014 (GV. NRW. S. 294), in Kraft getreten am 28.05.2014

 Gemeindeordnung für das Land NW (GO NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666 ff.),

zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19.12.2013 (GV. NRW. S. 878)

Der Rat der Stadt Geilenkirchen stimmte am ............ diesem  Bebauungsplan zu und beschloss die öffentliche

Auslegung gemäß § 3 Abs.2 BauGB. Dieser Bebauungsplan hat gemäß § 3 Abs.2 BauGB nach ortsüblicher

Bekanntmachung  am ............ öffentlich ausgelegen in der Zeit vom .............. bis einschließlich ................ .

BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT/ BEHÖRDEN U. TRÄGER ÖFFENT. BELANGE

Geilenkirchen, den .... . .... . ........

Öffentlich bestellter 

Es wird bescheinigt, dass die Kartengrundlage mit der Darstellung des amtlichen Liegenschaftskatasters

(Stand  ...............) übereinstimmt. Der Bebauungsplan - Planung - basiert in seiner digitalen Form auf

ETRS89/UTM.

Alle Begrenzungslinien sind entsprechend diesen Koordinaten geometrisch eindeutig festgelegt.

Vermessungsingenieur

GEOMETRISCHE EINDEUTIGKEIT / KARTENGRUNDLAGE

Geilenkirchen, den .................

Ratsmitglied

Ratsmitglied

    II Anzahl der Vollgeschosse, als Höchstmaß

Allgemeines Wohngebiet 
WA

Grundflächenzahl (GRZ), als Höchstmaß 0,4

(§9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §4 BauNVO)

(§9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §16 BauNVO)

Zeichnerische Festsetzungen

Stadt Geilenkirchen

Bebauungsplan Nr. 110

"Aachener Straße / Jülicher Straße"
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Dieser Plan wurde digital erstellt von Planungsgruppe MWM, Aachen
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"Aachener Straße / Jülicher Straße"

Flur 69

Maß der baulichen Nutzung

Art der baulichen Nutzung

Baugrenze

(§9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und §§22 und 23 BauNVO)

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

Sonstige Festsetzungen

Bauweise, Baugrenzen

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen,

Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

(§9 Abs. 7 BauGB)

Bürgermeister

Bürgermeister

Textliche Festsetzungen

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur

Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

(§9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)Verkehrsflächen

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

Zweckbestimmung private Grünfläche

(§9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB )Grünflächen

(vgl. §9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur

Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

(§9 Abs. 1 Nr. 20, 25a BauGB)

priv.

GK31.00_BP_05.dwg

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung und Gebäudehöhen




zulässige Gebäudehöhe, als Höchstmaß im WA

(Hinweis: max. zulässige Gebäudehöhe ab Gelände: 11,5 m)

nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig




